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RS UVS Kärnten 1996/12/24 KUVS-
1514/1/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.12.1996

Rechtssatz

Das Tatbild der Verwaltungsübertretung nach § 52 lit a Z 10a StVO wird bei jeder auch noch so geringfügigen

Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erfüllt und stellt das Ausmaß der Überschreitung kein

Tatbestandsmerkmal dar, sodaß sich auch die Anführung des Überschreitungsausmaßes im Bescheidspruch als

überflüssig erweist (vgl. hiezu das Erkenntnis des VwGH vom 29.9.1989, Zahl: 89/18/0108 u.a.).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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